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Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bonn

Amtsgericht Bonn, HRB 8741

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Stand Stand

AKTIVA Anhang 31.12.2021 31.12.2020

Tz. € € € €

A. Anlagevermögen (  2)

---------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Software 138.217,50 140.700,50

2. Geleistete Anzahlungen 95.344,20 233.561,70 103.833,90 244.534,40

II. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung 566.526,97 648.696,97

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 25.614,36 25.589,08

2. Sonstige Ausleihungen 346.778,16 372.392,52 344.400,93 369.990,01

1.172.481,19 1.263.221,38

B. Umlaufvermögen

----------------------------

I. Vorräte (  3)

1. In Arbeit befindliche Drittmittelprojekte 1.859.450,25 1.619.115,76

2. Erhaltene Anzahlungen für laufende Drittmittelprojekte -1.850.221,52 9.228,73 -1.566.530,96 52.584,80

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (  4)

1. Forderungen gegen Gesellschafter 600.671,07 508.202,46

2. Sonstige Vermögensgegenstände 48.140,76 648.811,83 14.218,75 522.421,21

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.553.879,67 1.310.409,13

2.211.920,23 1.885.415,14

C. Rechnungsabgrenzungsposten (  5) 385.354,11 392.708,54

----------------------------------------------

3.769.755,53 3.541.345,06
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Stand Stand

PASSIVA Anhang 31.12.2021 31.12.2020

Tz. € € € €

A. Eigenkapital

---------------------

Gezeichnetes Kapital (  6) 25.564,59 25.564,59

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

zum Anlagevermögen (  7)

----------------------------------------------------------

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 233.561,70 244.534,40

2. Sachanlagen 566.526,97 648.696,97

3. Finanzanlagen 346.778,16 1.146.866,83 344.400,93 1.237.632,30

C. Rückstellungen (  8)

-------------------------

Sonstige Rückstellungen 859.414,00 763.700,00

D. Verbindlichkeiten (  9)

---------------------------

1. Erhaltene Anzahlungen für laufende Drittmittelprojekte 959.957,71 501.354,49

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85.784,17 132.320,91

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 510.278,43 706.095,48

4. Sonstige Verbindlichkeiten 181.889,80 1.737.910,11 174.677,29 1.514.448,17

3.769.755,53 3.541.345,06
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Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bonn I/2

Amtsgericht Bonn, HRB 8741

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Anhang 2021 2020

Tz. € € € €

1. Erträge aus Zuschüssen im Rahmen der

institutionellen Förderung durch Bund

und Land Nordrhein-Westfalen (10) 7.145.942,74 6.672.024,44

2. Erträge aus dem Projektgeschäft (11) 8.297.299,91 7.774.092,87

3. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an in Arbeit 

befindlichen Drittmittelprojekten 179.504,17 -88.775,42

4. Sonstige betriebliche Erträge (12) 329.892,13 375.116,66

- davon Erträge aus der Auflösung des Sonder-

  postens für Zuschüsse zum Anlagevermögen

  326.559,99 € (Vorjahr 364.388,07 €)

5. Personalaufwand (13)

a) Löhne und Gehälter 9.116.159,47 8.346.821,18

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 2.171.705,72 1.929.176,09

- davon für Altersversorgung 452.025,28 €

  (Vorjahr 392.649,43 €) 11.287.865,19 10.275.997,27

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens und

Sachanlagen (14) 251.002,22 265.909,45

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (15) 4.413.796,82 4.190.568,99

- davon Zuführung zum Sonderposten für

  Zuschüsse zum Anlagevermögen

  235.794,52 € (Vorjahr 478.561,47 €)

8. Erträge aus anderen Wertpapieren 25,28 17,16

9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis 0,00 0,00

elektronische Kopie





I/3 
 

 
Anhang für das 

Geschäftsjahr 2021 

 Allgemeine Erläuterungen 

----------------------------------------------- 

(1) Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung hat ihren Sitz in Bonn und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn (HRB 8741) 

eingetragen. Sie ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne der Größenkriterien  

des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages wendet es jedoch für Aufstellung 

und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts die nach dem HGB für große 

Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen an. 

Die Gesellschaft wird überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert und bestreitet ihre 

Ausgaben im Rahmen eines jährlich durch einen Wirtschaftsplan festgelegten Budgets sowie 

aus Projektbudgets. Die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft wird im Wesentlichen 

von der Zuschuss- und Projektfinanzierung bestimmt. Gegenstand der Gesellschaft ist die 

Forschung, Beratung und Ausbildung für den Bereich der Entwicklungspolitik. 

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach §§ 266 und  

275 Abs. 2 HGB. Aufgrund der Besonderheiten der Kapitalgesellschaft wurde zur Aufstellung 

eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses die Bezeichnung der Posten angepasst. 

Das Institut macht im Jahresabschluss 2021, wie bereits im Vorjahr, vom Ausweiswahlrecht  

des § 268 Abs. 5 Satz 2 HGB in der Form Gebrauch, dass erhaltene Anzahlungen, auf in Arbeit 

befindliche Drittmittelprojekte und entsprechend geleistete Anzahlungen von den Vorräten 

offen abgesetzt werden. 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen zur Bilanz 

------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Anlagevermögen 

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erfolgt zu 

Anschaffungskosten. Die planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände und Sachanlagen richten sich nach kaufmännisch anerkannten 

linearen Sätzen unter Berücksichtigung betriebsüblicher Nutzungsdauern. 

Zum 31. Dezember 2021 werden die Bücher der wissenschaftlichen Bibliothek, wie bereits im 

Vorjahr, mit einem Festwert (50 T€) bewertet. 

Die Entwicklung des Anlagevermögens (1.172 T€) ergibt sich aus dem Anlagespiegel. Die  

Zugänge des Berichtsjahres (236 T€) beziehen sich, soweit sie Sachanlagen betreffen (114 T€), 
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im Wesentlichen auf die Anschaffung von Büroausstattung, EDV-Hardware und 

Medientechnik. Die Zugänge bei den Finanzanlagen (78 T€) betreffen Ausbildungsteilnehmern 

gewährte unverzinsliche Darlehen. Die Zugänge bei den immateriellen 

Vermögensgegenständen (44 T€) betreffen Software. 

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. 

Die sonstigen Ausleihungen (347 T€), die zum Nennwert angesetzt werden, umfassen 

Stipendien an Ausbildungsteilnehmer in Form unverzinslicher Darlehen. Auf eine Abzinsung 

wurde aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet. 

(3) In Arbeit befindliche Drittmittelprojekte 

Die in Arbeit befindlichen Drittmittelprojekte wurden mit den bis zum Bilanzstichtag 

angefallenen anteiligen Herstellungskosten bewertet. Die geleisteten Anzahlungen an 

Forschungspartner für noch zu erbringende Leistungen werden mit dem Nennwert angesetzt. 

Die direkt zurechenbaren erhaltenen Anzahlungen werden, entsprechend § 268 Abs. 5 Satz 2 

HGB, offen von den Vorräten abgerechnet. 

(4) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Sämtliche Forderungen werden zum Nennwert bewertet. Wertberichtigungen waren nicht 

erforderlich. 

Die aktivierten Ausgleichsansprüche gegen die Gesellschafter (601 T€) dienen der Abdeckung 

von durch Rückstellungen erfassten Aufwendungen, die erst bei Inanspruchnahme in 

Folgejahren mit Zuschüssen im Rahmen der institutionellen Förderung verrechnet werden. 

Darüber hinaus betreffen die Ausgleichsansprüche zu gewährende institutionelle und 

projektbezogene Mittel zum Ausgleich von Verbindlichkeiten, die in 2021 kosten-, aber erst in 

2022 ausgabenwirksam werden. 44,8 T€ der Forderungen (Vorjahr 54,1 T€) haben eine 

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. 

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen. Sie betreffen im 

Wesentlichen Vorschüsse und Erstattungsbeträge im Rahmen des laufenden 

Geschäftsbetriebs. 

(5) Rechnungsabgrenzungsposten 

Es handelt sich um in 2021 getätigte Ausgaben in Höhe von 385 T€, die Aufwand im 

Geschäftsjahr 2022 darstellen. 

(6) Eigenkapital 

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 50 TDM bzw. 26 T€ ist voll eingezahlt und zum Nennbetrag 

angesetzt. 
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(7) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von 1.147 T€ ist im 

Hinblick auf die Finanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände (234 T€), der 

Sachanlagen (566 T€) und der Ausleihungen aus Zuschüssen (347 T€) gebildet. Die Höhe 

entspricht dem Wert der betreffenden Aktiva. Die Auflösung erfolgt in Höhe der 

Abschreibungen (251 T€) bzw. Tilgungen (76 T€). 

(8) Rückstellungen 

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen personelle Verpflichtungen und 

Mieterneuerungsverpflichtungen. 

Die in Vorjahren nach § 249 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 HGB a.F. gebildete Rückstellung aus 
Mieterneuerungsverpflichtungen wurde entsprechend dem Wahlrecht nach Artikel 67 Abs. 3 
Satz 2 EGHGB beibehalten. 

Rechtsgrundlage für die Rückstellungen der Jubiläumsverpflichtungen ist der Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst in der ab 1. Januar 2009 gültigen Fassung. Die Bewertung der 

Rückstellung erfolgte nach der Projected-Unit-Credit-Methode (PUC-Methode). Dabei wurde 

der von Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) festgelegte Rechnungszins zum 

31. Dezember 2021 mit 1,35% angesetzt. Der Gehaltstrend wurde mit 1,5 % berücksichtigt.  
Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die „Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck 
verwendet. 

(9) Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und haben wie im Vorjahr 

Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern betreffen v.a. die zurückzuzahlende 

unverbrauchte institutionelle Zuwendung (278 T€) sowie Restmittel der Projektförderung  

(232 T€). 

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 

51.730,47 € (im Vorjahr:  60.152,51 €) und im Rahmen der sozialen Sicherheit 919,31 € (Vorjahr: 

14.258,88 €). 

 

Besicherungen von Verbindlichkeiten bestehen nicht. 

Fremdwährungspositionen werden mit zeitnahen Kursen in EURO umgerechnet. 
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 C.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

(10) Erträge aus Zuschüssen im Rahmen der institutionellen Förderung durch Bund und Land 

Nordrhein-Westfalen 

Die Erträge aus Zuschüssen im Rahmen der institutionellen Förderung in Höhe von 7.146 T€ 

(einschließlich der Ausgaben für Anlagenzugänge) betreffen Zuwendungen des Bundes und des 

Landes Nordrhein-Westfalen zur Deckung der Ausgaben des Geschäftsjahres. 

(11) Erträge aus Projektgeschäft 

Die Erträge aus Projekten betreffen Erträge aus Gesellschafter- (7.453 T€) und 

Drittmittelprojekten (844 T€). 

(12) Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen im Wesentlichen auf Erträge aus der Auflösung des 

Sonderpostens für Finanzanlagen (76 T€) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für 

Zuschüsse zu Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen (251 T€). Übrige 

sonstige betriebliche Erträge beliefen sich auf 3 T€. 

(13) Personalaufwand 

Der Personalaufwand entfällt auf durchschnittlich 158 (Vorjahr 141) im Geschäftsjahr 2021 

beschäftigte Personen (ohne Aushilfen und ohne Auszubildende nach dem 

Berufsbildungsgesetz), davon 106 (Vorjahr 90) Wissenschaftler*innen, 52 (Vorjahr 51) 

Verwaltungsmitarbeiter*innen in den Serviceeinrichtungen des Instituts. 

(14) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 

Sachanlagen 

Die für das Berichtsjahr verrechneten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen (251 T€) wurden durch die entsprechende Auflösung 

des Sonderpostens für Zuschüsse zum Anlagevermögen ausgeglichen. 

(15) Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen Verwaltungsaufwendungen (3.725 T€) 

und die Aufwendungen des Betriebes (453 T€) sowie Zuführungen zum Sonderposten (236 T€). 

  

elektronische Kopie



I/7 
 

D. Sonstige Angaben 

------------------------------------- 

 

(16) Geschäftsführung 

Geschäftsführerinnen der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 waren: 

Prof. Dr. Anna-Katharina Hornidge, Direktorin 

Prof. Dr. Imme Scholz, stellvertretende Direktorin (bis 31. März 2022) 

Die Bezüge der Geschäftsführerinnen betrugen 239 T€. Es handelt sich ausschließlich um feste 

Bezüge. Auf Frau Prof. Dr. Hornidge entfallen 128 T€, auf Frau Prof. Dr. Imme Scholz 111 T€. 

(17) Kuratorium 

Die Mitglieder des Kuratoriums waren im Geschäftsjahr 2021: 

Martin Jäger, Vorsitzender (bis 8. März 2022) 

bis zum 20. September 2021 Staatssekretär, Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Berlin, 

ab 21. September 2021 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland im Irak 

Helga Barth 

Beauftragte für Menschenrechte, internationale Entwicklung und Soziales, Auswärtiges Amt, 

Berlin 

Alexander Baum 

EU Ambassador and Head of the EU Delegation to Botswana,  

European External Action Service, Brüssel 

Andreas Botsch 

Abteilungsleiter für internationale und europäische Gewerkschaftspolitik  

Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand 

Prof. Dr. Claudia Derichs 

Professorin für Transregionale Südostasienstudien, Humboldt-Universität zu Berlin  

Prof. Dr. Ulrike Grote 

Geschäftsführende Leitung, Institut für Umweltökonomik und Welthandel,  

Leibniz Universität Hannover 

Dirk Günnewig 

Staatssekretär, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-

Westfalen, Düsseldorf (ab 14.12.2021) 

Joachim Heidebrecht 

Direktor Abteilung "Entwicklung, Governance und Frieden",  

KfW-Entwicklungsbank, Frankfurt am Main 
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Prof. Dr. Michael Hoch 

Rektor der Universität Bonn  

Prof. Dr. Michael Hüther 

Direktor und Mitglied des Präsidiums, Institut der deutschen Wirtschaft (IW 

Köln), Köln  

Prof. Dr. Conrad Schetter 

Wissenschaftlicher Direktor, Bonn International Center for Conversion (BICC) 

Dr. Claudia Schmücker 

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Berlin 

Dr. Elke Siehl 

Leitung der Stabsstelle Unternehmensentwicklung, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Eschborn 

Ludger Siemes 

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf  

Annette Storsberg  

Staatssekretärin, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 

Düsseldorf (bis 13.12.2021) 

Margitta Wülker-Mirbach 

Leiterin Referat VDI — Entwicklungspolitik, Vereinte Nationen, UNCTADT  

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (bis 8. März 2022) 

Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig und erhalten lediglich einen 

Aufwandsersatz. 

 

(18) Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Zum 31. Dezember 2021 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen von 

jährlich 1.571 T€ (Laufzeit bis März 2029 und November 2030), aus Leasingverträgen rd. 16 T€ 

(Laufzeit bis Juli 2022) sowie aus dem Bestellobligo in Höhe von 106 T€. 

Für eine ehemalige Mitarbeiterin der Bundestagsverwaltung besteht über die 

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) eine Pensionsverpflichtung, für deren 

Finanzierung Umlagen erhoben werden, die das Institut gegenüber dem Bund während der 

aktiven Beschäftigung übernommen hat. Da es sich insoweit um eine mittelbare 

Pensionsverpflichtung handelt, wurde wie in den Vorjahren in Ausübung des bestehenden 

handelsrechtlichen Passivierungswahlrechts auf die Rückstellungsbildung für eine mögliche 

Unterdeckung aus der zugesagten Zusatzversorgung verzichtet. 

(19) Haftungsverhältnisse 

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen nicht. 

(20) Gesamthonorar des Abschlussprüfers 

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt rd. 16 T€ 

und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen. 
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Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bonn

Amtsgericht Bonn, HRB 8741

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2021

Anschaffungskosten Abschreibungen

Stand Um- Stand

1.1.2021 Zugänge buchungen Abgänge 31.12.2021

€ € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Software 493.785,36 43.457,31 8.489,70 0,00 545.732,37

2. Geleistete Anzahlungen 103.833,90 0,00 -8.489,70 0,00 95.344,20

597.619,26 43.457,31 0,00 0,00 641.076,57

II. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

-----------------------------------------------

Büroeinrichtung 2.647.562,97 100.113,56 0,00 0,00 2.747.676,53

Kraftfahrzeuge 34.575,79 0,00 0,00 0,00 34.575,79

Wissenschaftliche Bibliothek 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 800 € 65.867,85 14.288,65 0,00 0,00 80.156,50

2.798.006,61 114.402,21 0,00 0,00 2.912.408,82

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 25.589,08 25,28 0,00 0,00 25.614,36

2. Sonstige Ausleihungen 344.400,93 77.935,00 0,00 75.557,77 346.778,16

369.990,01 77.960,28 0,00 75.557,77 372.392,52

3.765.615,88 235.819,80 0,00 75.557,77 3.925.877,91
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Abschreibungen Buchwerte Kennzahlen

Durch- Durch-

schnittlicher schnittlicher

Stand Stand Abschrei- Restbuch-

1.1.2021 Zugänge Abgänge 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 bungssatz wert

€ € € € € € % %

353.084,86 54.430,01 0,00 407.514,87 138.217,50 140.700,50 9,97 25,33

0,00 0,00 0,00 0,00 95.344,20 103.833,90 0,00 100,00

353.084,86 54.430,01 0,00 407.514,87 233.561,70 244.534,40 8,49 36,43

2.048.876,00 182.292,56 0,00 2.231.168,56 516.507,97 598.686,97 6,63 18,80

34.572,79 0,00 0,00 34.572,79 3,00 3,00 0,00 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00

65.860,85 14.279,65 0,00 80.140,50 16,00 7,00 17,81 0,02

2.149.309,64 196.572,21 0,00 2.345.881,85 566.526,97 648.696,97 6,75 19,45

0,00 0,00 0,00 0,00 25.614,36 25.589,08 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 346.778,16 344.400,93 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 372.392,52 369.990,01 0,00 100,00

2.502.394,50 251.002,22 0,00 2.753.396,72 1.172.481,19 1.263.221,38 6,39 29,87
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Lagebericht 2021 

 

A. Darstellung der Geschäftstätigkeit  

Das DIE führt auf der Grundlage unabhängiger wissenschaftlicher Forschung Beratungs- und Ausbil-

dungsaufgaben durch. Es forscht und publiziert zu politischen, ökonomischen und ökologischen Fragen 

globaler nachhaltiger Entwicklung, um Möglichkeiten, Erfolgsfaktoren und Hindernisse einer an nach-

haltiger Entwicklung orientierten Politik und internationalen Zusammenarbeit zu verstehen. Es erstellt 

für öffentliche Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland Gutachten zu entwick-

lungspolitischen Themen und bringt seine Forschungsergebnisse in die transformative Politikberatung 

in Deutschland, Europa und international sowie in die Ausbildungsformate ein. Es bildet deutsche und 

europäische Hochschulabsolvent*innen verschiedener Fachrichtungen für die berufliche Praxis in öf-

fentlichen und privaten Institutionen der deutschen und internationalen Entwicklungspolitik aus. Im 

Rahmen der Ausbildungstätigkeit werden während eines neunmonatigen Ausbildungsganges bis zu 

20 Hochschulabsolvent*innen mit Hilfe interdisziplinärer Methoden ausgebildet. In diese Ausbildung 

ist ein Arbeitsaufenthalt von drei Monaten in einem Entwicklungsland eingeschlossen. Zusätzlich zur 

Ausbildung inländischen und europäischen akademischen Nachwuchses richtet das DIE die MGG-

Academy aus, in der als akademisch-wissenschaftliche Komponente des vom BMZ finanzierten Dialog- 

und Weiterbildungsformats Managing Global Governance zukünftige Führungskräfte globaler Entwick-

lungspartner für die Ausübung herausgehobener Ämter in Politik, Wirtschaft und Verwaltung ihrer 

Heimatländer im Sinne einer verantwortlichen Gestaltung von Globalisierungsprozessen sowie zur 

Umsetzung nationaler Reform- und Armutsminderungspolitiken qualifiziert werden. Mit der Ausrich-

tung der MGG-Academy dient das DIE zugleich der Netzwerkbildung zwischen Deutschland und den 

beteiligten Partnerländern mit dem Ziel, weltweit tragfähige strategische Partnerschaften als Instru-

ment zur gemeinsamen Lösung globaler Herausforderungen aufzubauen. Daneben können u.a. mehr-

monatige Fortbildungsmaßnahmen für Führungskräfte aus der Entwicklungspolitik durchgeführt wer-

den.  

Gesellschafter des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik gGmbH sind die Bundesrepublik 

Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen mit einer institutionellen Anteilsfinanzierung in Form 

von Zuwendungen. Das Institut kann über die laufenden Zuwendungen der Gesellschafter hinaus zu-

sätzliche finanzielle Zuwendungen für Projekte von diesen oder von dritter Seite annehmen, um wei-

tere Maßnahmen durchzuführen, die den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zwecken des Instituts 

dienen. 

Aufgrund der Finanzierung des DIE durch öffentliche Zuwendungen werden Art und Umfang der Ge-

schäftstätigkeit durch Beschluss der Gesellschafter und nach Zustimmung der jeweiligen Parlamente 

im Vorfeld des Berichtsjahres festgelegt. Marktmechanismen wie Wettbewerb, Konjunktur und Preis-

entwicklung haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, da die Gesellschaft 
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aufgrund ihres Geschäftszweckes nur sehr begrenzt dem Marktgeschehen ausgesetzt ist. Mittelbar 

wirkt sich jedoch die gesamtwirtschaftliche und politische Entwicklung über deren Einflüsse auf die 

Haushaltswirtschaft der Gesellschafter (und damit die Höhe der bereitgestellten Zuwendungen) auf 

den Umfang der Geschäftstätigkeit aus. Eine Orientierung ist hierbei die mittelfristige Finanzplanung 

des Bundes, die auf fünf Jahre ausgerichtet ist und verlässliche Aussagen im Hinblick auf den politi-

schen Willen und damit auf die wirtschaftliche Entwicklung des DIE zulässt. Der Mitgesellschafter Land 

Nordrhein-Westfalen ist zu 25 Prozent beteiligt und trägt die Planungen des Bundes mit. 

 

B. Darstellung der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2021 

Die Gesellschaft wird zum einem durch institutionelle Zuwendungen des Bundes und des Landes Nord-

rhein-Westfalen finanziert. Dazu hat sie im abgelaufenen Geschäftsjahr von den beiden Gesellschaf-

tern Nettozuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung in Höhe von T€ 7.082,6 (Vorjahr 

T€ 6.514,1) beansprucht. 

Die daneben von BMZ, BMBF und BMU erhaltenen Projektmittel betrugen insgesamt T€ 7.453,1 (Vor-

jahr T€ 6.652,1 mit Land NRW). Über diese Mittel hinaus hat das DIE Erträge aus Beratungs- und Aus-

bildungsleistungen sowie Drittmittelforschung in Höhe von T€ 844,2 (Vorjahr T€ 1.122,0) erzielt.  

Der Bestand an in Arbeit befindlichen Drittmittelprojekten hat sich um T€ 179,5 auf T€ 1.615,5 (Vorjahr 

T€ 1.436,0) erhöht. 

Aufgrund der gestiegenen institutionellen Zuwendungen als auch dem deutlich gestiegenen Projekt-

geschäft konnte die Gesellschaft ihre Forschungs- und Beratungstätigkeit im Vergleich zu den Vorjah-

ren weiter ausbauen.  

Die Aus- und Fortbildungstätigkeit des DIE umfasste im Geschäftsjahr die Schlussausbildung des 

56. Ausbildungsgangs und die ersten Studienmonate des im September 2021 begonnenen 57. Ausbil-

dungsgangs mit jeweils 18 Teilnehmer*innen. 

Die Teilnehmenden des 56. Ausbildungsganges schlossen im Mai 2021 ihre Forschungsprojekte ab und 

verfassten anschließend ihre Abschlussberichte. 

Darüber hinaus fand im Rahmen des vom DIE durchgeführten Dialog- und Weiterbildungsprogramms 

Managing Global Governance die 19. MGG Academy statt. Bedingt durch die weltweite Corona-Pan-

demie wurde die MGG Academy 2021 vollständig als digitales Format durchgeführt. 

Auch im Wirtschaftsjahr 2021 stellte die COVID-19-Pandemie das DIE vor besondere Herausforderun-

gen. Abgesehen von einer kurzen Öffnungsphase im Spätsommer 2021 mussten die DIE-Beschäftigten 

pandemiebedingt weitestgehend mobil arbeiten. Die Reise- und Veranstaltungstätigkeiten kamen in 

der gewohnten Form nahezu zum Stillstand. Auch die Ausbildungsformate waren stark betroffen: nicht 

nur durch die erforderliche Umstellung auf digitale Formate, sondern auch durch den Wegfall der Feld-

forschungsprojekte im Ausland. Durch die in 2021 erfolgreich umgesetzte Umstellung auf digitale For-

mate konnte die wissenschaftliche Forschung und die Ausbildung weiterhin auf einem sehr hohen Ni-

veau fortgeführt werden. Gleichwohl hat der Verzicht auf Reisetätigkeit und Präsenzveranstaltungen 

erneut zu erheblichen Einsparungen geführt. Diese wurden durch die globalen Lieferengpässe noch 

verschärft, da für 2021 geplante Investitionen, insbesondere im Bereich IT, nicht realisiert werden 

konnten.  
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C. Personal 

Im Berichtsjahr gehörten dem DIE durchschnittlich 160 (Vorjahr 143) Beschäftigte an (einschließlich 2 

Auszubildende nach dem Berufsausbildungsgesetz), die in den folgenden Bereichen tätig sind: 

       Anzahl Mitarbeiter 

Wissenschaftlicher Bereich     106 (Vorjahr 90) 

Serviceeinrichtungen      52 (Vorjahr 51) 

Auszubildende          2 (Vorjahr   2) 

86 Mitarbeiter*innen (davon 73 Wissenschaftler*innen und 13 Verwaltungsmitarbeiter*innen) wur-

den im Rahmen von befristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt.  

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete 

hervorragende Arbeit für das Institut. 

 

D. Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im abgelaufenen Geschäftsjahr 

Das langfristig gebundene Vermögen des DIE ist fristenkongruent nahezu vollständig durch Eigenkapi-

tal sowie Zuschüsse der Gesellschafter zur Finanzierung des Anlagevermögens finanziert. 

Da die Bewilligung der institutionellen und projektbezogenen Zuwendungen durch die Gesellschafter 

jahresbezogen erfolgt und den Mittelbedarf zur Abdeckung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten 

nicht umfasst, werden insoweit auf Grundlage der Regelungen des Gesellschaftsvertrages Ausgleichs-

ansprüche gegenüber den Gesellschaftern bilanziert, die aus den Mitteln des Erfüllungsjahres der be-

stehenden Verpflichtungen getilgt werden. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände, Sachanlagen und sonstigen Ausleihungen, bei denen es 

sich um Darlehen an Ausbildungsteilnehmer*innen handelt, werden im Wesentlichen durch Zuschüsse 

der Gesellschafter finanziert, die unter den „Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen“ aus-

gewiesen werden. Das Stammkapital ist verzinslich in Wertpapieren des Anlagevermögens angelegt. 

Die Eigenkapitalquote setzt sich aus dem eingezahlten Stammkapital sowie dem passivierten Sonder-

posten für Zuschüsse zum Anlagevermögen zusammen und lag im Berichtsjahr bei 31,1 % (Vorjahr 

35,7 %). 

Die Investitionen im Bereich der Sachanlagen und der immateriellen Anlagegüter betrugen T€ 157,9 

(Vorjahr T€ 400,0) und betrafen im Wesentlichen die Bereiche Informations- und Kommunikations-

technik, EDV-Software sowie Büromöbelausstattung.  

Der Jahresabschluss weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus, da nicht benötigte institutionelle Mittel 

und Projektzuwendungen der Gesellschafter nicht abgerufen werden dürfen und vorhandene Restmit-

tel an die Zuwendungsgeber zurückzuzahlen sind. Außerhalb der institutionellen Förderung erzielte 

Erträge müssen, soweit sie im Jahre ihrer Entstehung nicht unmittelbar zur Deckung von außerplan-
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mäßigen Aufwendungen bzw. Investitionen eingesetzt werden, auf die institutionellen Mittelzuwen-

dungen der Gesellschafter angerechnet und an diese abgeführt werden. Eine Mittelansammlung auf 

Ebene der Gesellschaft, etwa durch Bildung von Rücklagen, ist nicht möglich. 

Die Finanzlage des Instituts wird im Wesentlichen durch die getätigten Mittelabrufe im Rahmen der 

institutionellen Förderung und der Projektförderung durch die Gesellschafter und darüber hinaus 

durch erhaltene Anzahlungen im Rahmen von Drittmittelaufträgen bestimmt, die sich zum 31.12.2021 

auf T€ 2.810,2 (Vorjahr T€ 2.067,9) beliefen.  

Die Erträge des Instituts stiegen insgesamt um T€ 1.221 gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür 

sind gestiegene Erträge im Bereich der institutionellen Förderung durch die Gesellschafter von 

T€ 7.145,9 (Vorjahr T€ 6.672,0) und dem gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigerten Projektgeschäft 

von T€ 8.476,8 (Vorjahr T€ 7.685,2).  

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch den Stellenauf-

wuchs im Projektgeschäft um T€ 1.011,9 auf T€ 11.287,9 (+ 9,9 %) deutlich erhöht. Die sonstigen be-

trieblichen Aufwendungen stiegen im gleichen Zeitraum gegenüber dem Vorjahr moderat um T€ 223,2 

an. Größter Kostentreiber hierbei war die im Herbst 2020 zusätzlich angemietete zweite Liegenschaft, 

die gegenüber dem Vorjahr nunmehr mit der vollen Jahresmiete einen deutlichen Anstieg bei den 

Mietaufwendungen verursachte (+ T€ 544,9). Zugleich führte die gegenüber dem Vorjahr geringere 

Investitionstätigkeit zu Einsparungen im Bereich der Zuschüsse zum Sonderposten des Anlagevermö-

gens (- T€ 242,8). Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie kam die Reisetätigkeit nahezu vollstän-

dig zum Erliegen. Dies führte gegenüber dem Vorjahr 2020 nochmals zu weiteren Einsparungen in den 

Reiseaufwendungen, insbesondere im Rahmen der Feldforschung des Postgraduierten-Ausbildungs-

programms (- T€ 78,0).  

Den Abschreibungen auf immaterielle Anlagegegenstände und Sachanlagen (T€ 251,0) stehen in glei-

cher Höhe Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse zum Anlagevermögen gegen-

über, die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen sind. 

 

E. Nachhaltigkeit  

Das DIE misst der Nachhaltigkeit große Bedeutung bei und strebt verantwortungsvolles und zukunfts-

orientiertes Handeln in Bezug auf Wirtschaft, Ökologie und Gesellschaft an.  

Aktuell steht besonders die Klimaneutralität im Fokus. In 2021 wurde gemeinsam mit dem BMZ ein 

Memorandum of Unterstanding (MoU) zum gemeinsamen Verständnis der Erlangung von Klimaneut-

ralität nach dem Grundsatz „vermeiden vor reduzieren vor kompensieren“ erarbeitet. Das MoU steht 

vor der Unterzeichnung. Diese Entwicklung stellt einen wichtigen Grundstein für den weiteren Umgang 

des DIE zur Klimaneutralität da.  

  

elektronische Kopie



II/5 

F.  Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung  

Die Finanzierung des DIE basiert auf drei Säulen: der institutionellen Förderung, Projektmitteln der 

Gesellschafter und sonstigen Drittmitteln. Die Finanzstruktur macht deutlich, dass wesentliche be-

standsgefährdende Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nur 

dann entstehen können, wenn sich die institutionelle Förderung durch die beiden Gesellschafter stark 

verringert. Sonstige Risiken könnten durch Verringerungen insbesondere bei der projektbezogenen 

Drittmittelförderung durch die Gesellschafter bzw. sonstiger Dritter entstehen. 

Für das Jahr 2022 ist die institutionelle Förderung durch den von den Gesellschaftern gebilligten Wirt-

schaftsplan sichergestellt. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung Bund stehen dem DIE aktuell 

45% der Bundesmittel zur Verfügung. Hinweise, dass es zu Kürzungen kommen könnte, liegen nicht 

vor. Für das Jahr 2023 haben die Etatverhandlungen mit den Gesellschaftern begonnen. Eine gesi-

cherte Prognose zum Verlauf der Verhandlungen ist zum gegenwärtigen Stand jedoch verfrüht. Ein-

sparungen gegenüber 2022 sind für das Jahr 2023 nicht zu erwarten.  

Die zur Umsetzung der Ziele des DIE angestrebten Projekte für 2022 wurden bewilligt. Teilweise liegen 

bereits Projektbewilligungen vor, die den Zeitraum 2023/2024 abdecken. Weitere Projektanträge sind 

in Vorbereitung. Aufgrund der Tariferhöhungen und Stufensteigerungen ist zu erwarten, dass sich das 

Projektvolumen mit dem Gesellschafter Bund in 2022 und in den Folgejahren leicht steigern wird. Das 

Institut strebt darüber hinaus für das laufende und die kommenden Jahre an, seine Drittmittelakquise 

weiter maßvoll auszubauen.  

Für das Jahr 2022 ist angestrebt, einen neuen Gesellschaftsvertrag ins Handelsregister eintragen zu 

lassen. Die notarielle Beglaubigung und die damit verbundene Eintragung ins Handelsregister sind so 

gut wie abgeschlossen. Wesentliche Neuerungen im Gesellschaftsvertrag sind ein neuer Name, ge-

meinsame Berufungen auf Geschäftsführungsebene und die Einrichtung eines internationalen wissen-

schaftlichen Beirats. Zudem ist das bisherige Statut im Gesellschaftsvertrag aufgegangen.  

In der Geschäftsführung hat sich mit dem Weggang der langjährigen stellvertretenden Direktorin Frau 

Prof. Imme Scholz zum 31. März 2022 ein Wechsel ergeben. Hier wird eine weitere gemeinsame Beru-

fung erfolgen. Die Gespräche mit den Gesellschaftern und möglichen Universitäten in NRW sind auf-

genommen worden. Interimsweise wird die stellvertretende Direktorenstelle (ohne Geschäftsfüh-

rungsaufgaben) bis zum 31.03.2024 mit Herrn Axel Berger besetzt. Herr Berger ist langjähriger wissen-

schaftlicher Mitarbeiter des DIE.  

Die Gesellschafter haben sich dazu entschieden, für das Jahr 2024 das Managing Global Governance 

Programm in den institutionellen Haushalt zu überführen. Die Überführung wird mit Aufstellung des 

Wirtschaftsplans 2024 relevant. Für das DIE ist dies ein wunderbares Zeichen, dass ab dem Jahr 2024 

zwei der drei Ausbildungsprogramme institutionell verstetigt sind.   

Außerdem konnten für das Wirtschaftsjahr 2022 sechs Dauerprojektstellen im wissenschaftlichen Be-

reich bewilligt werden. Dies ist ein erster wichtiger Schritt zur Bindung von Fachkräften ans DIE. Die 

Möglichkeit Dauerprojektstellen im wissenschaftlichen Bereich einrichten zu können, soll in den nächs-

ten Jahren sukzessive ausgebaut werden.  

Bestandsgefährdende bzw. sonstige wesentliche Risiken zeichnen sich durch die eingeschlagene Ent-

wicklung des Instituts derzeit nicht ab.  
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung: 
 
 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gemeinnützige 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bonn, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bonn, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Kuratoriums für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Das Kuratorium ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 
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